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 Vorwort des B¿rgermeisters 

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Marktgemeinde Krumbach, MarktstraÇe 17;                                 

f¿r den Inhalt verantwortlich: B¿rgermeister Josef Freiler: Herstellung: Fa. Wograndl Druck 

Marktgemeinde Krumbach, 2851 Krumbach, MarktstraÇe 17, 

Tel. 02647/42238, gemeinde@krumbach-noe.gv.at, www.krumbach-noe.at 

Parteienverkehr: Mo. - Fr. 7.00 - 12.00 Uhr 

Termine auÇerhalb der Parteienverkehrszeiten kºnnen nach wie vor vereinbart werden.  

Digitale Amtstafel 

Auf unserer Homepage www.krumbach-noe.at                                                

finden Sie ab sofort Verordnungen, Kundmachun-

gen etc. auch online im Men¿punkt B¿rgerservice / 

Digitale Amtstafel. Seien Sie immer up to date 

durch unsere Homepage. Besonders ans Herz le-

gen mºchte ich Ihnen die App Gem2Go. Mit dieser 

App haben Sie auch die Mºglichkeit sich an M¿llter-

mine erinnern zu lassen.                                                           

Und wir kºnnen Sie mit einem Klick per Push Nach-

richt mit wichtigen Informationen versorgen. 

Geªnderte Parteienverkehrszeiten am Gemeindeamt 

Das Gemeindeamt hat ab sofort tªglich von 7.00 - 12.00 Uhr f¿r Parteienverkehr geºffnet.                                        
In dieser Zeit sind wir auch telefonisch erreichbar. 

Termine auÇerhalb der Parteienverkehrszeiten kºnnen nach wie vor vereinbart werden. 

Liebe KrumbacherInnen! 

Ich glaube, wir alle sind froh, dass das ºffentliche Leben mit den Lockerungen im 

Mai wieder ohne massive Einschrªnkungen und das gesellschaftliche Leben in 

Krumbach wieder vermehrt stattfinden kann. Halten wir uns aber bitte weiterhin 

an die VorsichtsmaÇnahmen der Bundesregierung, um einen Anstieg der Infekti-

onszahlen zu vermeiden. 

Wir kºnnen uns auf wªrmere Temperaturen und viele Aktivitªten im Freien freu-

en. Unser Schwimmbad hat unter Sicherheitsvorkehrungen geºffnet und wir                 

freuen uns auf viele Besucher. 

Die Kinder und Jugendlichen sowie Lehrer befinden sich im Endspurt eines auÇergewºhnlichen Schul-

jahres und die wohlverdienten Sommerferien stehen vor der T¿r. 

Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommen kann, hat die Gemeinde heuer ein sehr umfangrei-

ches Ferienspiel organisiert und es gibt auch Schwimmkurse und Sportwochen. Somit ist f¿r Abwechs-

lung gesorgt. Wir freuen uns, wenn die diversen Aktivitªten gut angenommen werden und bedanken 

uns schon mal bei den jeweiligen Veranstaltern f¿r die Bereitschaft, unseren Kindern etwas Aufregen-

des zu bieten. 

Da es leider vermehrt vorkommt, dass diverse ºffentliche Einrichtungen verschmutzt bzw. beschªdigt 

werden, mºchte ich an Sie appellieren wenn Sie Zeuge solcher Vorkommnisse werden, umgehend die 

Polizei zu verstªndigen. Es ist schade, dass solche unnºtigen Beschªdigungen unser Ortsbild ver-

schlechtern und auch Kosten verursachen. 

Der gesamten Bevºlkerung w¿nsche ich eine schºne Sommerzeit und den Kindern und Jugendlichen 

erholsame Ferien. 

Ihr B¿rgermeister 
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 Aus dem Gemeinderat 

 

Sitzung vom 09. April 2021 

Sanierung G¿terweg Zethoferweg ï                                
Gemeindebeitrag 

Der Gemeinderat hat unter vorheriger Absprache mit der 
Gemeinde Thomasberg einstimmig beschlossen, die Sa-
nierung des G¿terwegs Zethoferweg mit insgesamt 20% 
zu fºrdern. 

Sanierung G¿terweg Zethoferweg ï                                      
Aufteilungsschl¿ssel 

Weil der G¿terweg Zethoferweg ungefªhr zur Hªlfte auch 
im Gemeindegebiet von Thomasberg einliegt, wurde ein-
stimmig beschlossen, von der Gesamtfºrderung von 20% 
die Hªlfte zu ¿bernehmen. Zuk¿nftige ErhaltungsmaÇnah-
men werden ebenfalls zu gleichen Teilen zwischen den 
Gemeinden Thomasberg und Krumbach aufgeteilt. Zudem 
¿bernimmt die Gemeinde Krumbach bei den zuk¿nftigen 
ErhaltungsmaÇnahmen 50% der Krumbacher Interessen-
tenleistungen. Auch diese Beschl¿sse wurden einstimmig 
gefasst.  

Freigabe AufschlieÇungszonen BB-A6,                                      
BB-2-A13 und BB-A14 

Die im ºrtlichen Raumordnungsprogramm ausgewiesenen 
AufschlieÇungszonen BB-A6 (Bereich Mobilitªtscenter/
Luckerbauer, Grundst¿ck Nr. 696/18), BB-2-A13 (Bereich 
Kerschbaumer, Grundst¿ck Nr. 625) und BB-A14 (Bereich 
Kerschbaumer, Grundst¿ck Nr. 626/1) wurden vom Ge-
meinderat einstimmig zur Grundabteilung und Bebauung 
freigegeben. 

Sonnengasse ï ¦bernahme ºffentliches Gut  

Aufgrund des Teilungsplanes betreffend der im Eigentum 
der Marktgemeinde Krumbach befindlichen Grundst¿cke 
im Bereich Sonnengasse ï Kirchengasse ï Panoramastra-
Çe wurde die ¦bernahme von Teilflªchen in das ºffentliche 
Gut der Marktgemeinde Krumbach einstimmig beschlos-
sen. 

Dietmar Kerschbaumer ï Ankauf Betriebsgr¿nde,                    
Teilflªche Tausch Wald  

In der Sitzung des Gemeinderates am 22. Juni 2020 wurde 
der Grundsatzbeschluss gefasst, die erforderlichen Schrit-
te f¿r die Entwicklung von neuem Betriebsgebiet zu set-
zen. Ein Erwerb der daf¿r vorgesehenen Flªchen 
(insgesamt ca. 1,64 ha) wurde mit Herrn Dietmar Kersch-
baumer ausverhandelt. Bei einem Mischpreis (Gr¿ng¿rteln 
und Bauland-Betriebsgebiet) von ú 24,78 bedeutet das 
eine Investition von ca. ú 406.000,-. In Gesprªchen wurde 
weiters vereinbart, einen Teil dieses Betrages in Form des 
Tausches mit Waldflªchen abzugelten. F¿r die in Frage 
kommende Gesamtflªche von ca. 10 ha ist ein durch-
schnittlicher Preis von ú 1,50/mĮ, also ca. ú 150.000,- ab-
gesprochen. Der Gemeinderat beschlieÇt mit vier Gegen-
stimmen vorgenannte Rechtsgeschªfte. 

Sanierung Kindergarten - Auftragsvergaben 

Nach vielen Jahren im Betrieb stehen im Kindergarten 
Krumbach unausweichliche SanierungsmaÇnahmen an. 
Eine erste grobe Bestandsaufnahme wurde von gf. GR 
Gutstein durchgef¿hrt und weist ca. ú 80.000,- exkl. MWSt. 
an Gesamtinvestitionen aus. Es ist dabei mit einer 25%-
igen Landesfºrderung zu rechnen. In der ersten Phase 
(2021) sollen ca. ú 50.000,- exkl. MWSt. investiert werden. 
Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig die Vergabe nach-
stehender Gewerke: Baumeister an Fa. Norbert Gebhart, 
HLS-Installation an Fa. Michael Piribauer, Fliesen an Fa. 

Fliesen Tom, Tischlerarbeiten an Fa. Tischlerei Geyer, Li-
noleum an Fa. Ebenspanger und Alu-T¿ren an Fa. Sieg-
fried Wedl. 

Wasserabgabenordnung ï                                               
 nderung Einheitssatz  

Die letzte Erhºhung des Einheitssatzes f¿r die Einhebung 
der Wasseranschlussabgabe f¿r den Anschluss an die ºf-
fentliche Gemeindewasserleitung liegt bereits mehr als 15 
Jahre zur¿ck. Dieser Umstand wurde bei einer Gebarungs-
einschau durch die Aufsichtsbehºrde bemªngelt und die 
Gemeinde zu einer Neuberechnung aufgefordert. In Zu-
sammenarbeit mit dem Amt der N¥ Landesregierung, Abt. 
Siedlungswasserwirtschaft, Ing. Hubertus Hofbºck wurden 
die notwendigen Daten erhoben, der Einheitssatz mit         
ú 8,38 errechnet und nun vom Gemeinderat mit vier Ge-
genstimmen beschlossen. 

Kanalabgabenordnung ï                                                           
 nderung Einheitssatz                                           

Die letzte Erhºhung des Einheitssatzes f¿r die Einhebung 
der Kanaleinm¿ndungsabgaben f¿r die Einm¿ndung in den 
ºffentlichen Mischwasserkanal und Schmutzwasserkanal 
liegt bereits mehr als 15 Jahre zur¿ck. Dieser Umstand 
wurde bei einer Gebarungseinschau durch die Aufsichts-
behºrde bemªngelt und die Gemeinde zu einer Neube-
rechnung aufgefordert. In Zusammenarbeit mit dem Amt 
der N¥ Landesregierung, Abt. Siedlungswasserwirtschaft, 
Ing. Hubertus Hofbºck, wurden die notwendigen Daten 
erhoben, der Einheitssatz f¿r die Berechnung der Kanal-
einm¿ndungsabgaben f¿r die Einm¿ndung in den ºffentli-
chen Mischwasserkanal und Schmutzwasserkanal mit je-
weils ú 12,22 errechnet und nun vom Gemeinderat mit vier 
Gegenstimmen beschlossen. 

Richtlinien Umweltfºrderung der Gemeinde  

Um f¿r die Krumbacher Bevºlkerung Anreize zu einem 
ºkologischen Umgang mit Energie zu schaffen, wurden 
vom Umweltausschuss ĂRichtlinien zur Umweltfºrderungñ 
ausgearbeitet, welche vom Gemeinderat einstimmig be-
schlossen wurden und r¿ckwirkend ab 01.01.2021 gelten. 

Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ï                                  
neue Tarife  

Um die Abrechnung der Betreuungsstunden am Nachmit-
tag (ab 13.00 Uhr) im Kindergarten etwas zu vereinfachen, 
wurde im Sozialausschuss ein neues Tarifsystem ausgear-
beitet, welches ab dem Kindergartenjahr 2021/22 gelten 
soll. Beschluss: Einstimmig 

Babypakete -  nderung  

Im Babypaket der Gemeinde finden sich unter anderem 
auch Gutscheine f¿r den Bezug von insgesamt 25 Rest-
m¿llsªcken. Um den Trend zur Verwendung von Stoffwin-
deln zu unterst¿tzen, sollen auf Antrag (muss beim Erhalt 
des Babypaktes geschehen) anstelle des Gutscheines f¿r 
die ersten zehn Restm¿llsªcke Krumbach-Gutscheine im 
Wert von ú 100,- ausgegeben werden. Als Zeichen f¿r den 
Umweltschutz beschlieÇt der Gemeinderat einstimmig die-
se  nderung. 

Sondernutzung B55 ï Vertrag  

Um den Benutzern des GW Handler am Kreuzberg ein 
gefahrloseres Ausfahren in die B55 zu ermºglichen, hat 
die Marktgemeinde Krumbach bei der N¥ StraÇenverwal-
tung angesucht, einen Verkehrsspiegel bei km 9,77 auf-
stellen zu d¿rfen. Diese Grundinanspruchnahme muss 
durch einen Vertrag geregelt werden, den der Gemeinde-
rat einstimmig beschlieÇt. 
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 Aus dem Gemeinderat 

 

 

Sondernutzung B55 - Vertrag  

Im Zuge der Hochwasserr¿ckhaltemaÇnahmen in Fronlei-
ten (Fally-Gr¿nde) sind die Errichtung einer Hochwasser-
schutzwand und eines Einlaufbauwerkes vorgesehen. F¿r 
diese Vorhaben ist die Inanspruchnahme von StraÇen-
grund der B55 zwischen km 15,35 und km 15,65 notwen-
dig. Diese Grundinanspruchnahme muss durch einen Ver-
trag geregelt werden, den der Gemeinderat einstimmig be-
schlieÇt. 

Sondernutzung L 146 ï Vertrag 

Um die Verkehrsteilnehmer auf der HochneukirchenstraÇe 
(L146) im Bereich Mºltern auf Kinder als mºgliche Passan-
ten aufmerksam zu machen, hat die Marktgemeinde Krum-
bach bei der N¥ StraÇenverwaltung angesucht, eine Hin-
weistafel ĂAchtung Kinderñ mit einer Zusatztafel Ă500mñ bei 
km 2,90 aufstellen zu d¿rfen. Diese Grundinanspruchnah-
me muss durch einen Vertrag geregelt werden, den der 
Gemeinderat einstimmig beschlieÇt. 

WVA BA 19 Buchegg-Mºltern; Fºrdermittel aus dem 
N¥ Wasserwirtschaftsfonds  ï Annahme 

F¿r die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in den 
Bereich Buchegg-Mºltern ist eine Fºrderung aus dem N¥ 
Wasserwirtschaftsfonds mºglich und der Gemeinderat be-
schlieÇt einstimmig die Annahme dieser Fºrderung. 

TST Krumbach Lºder - Dienstbarkeitsvertrag 

Die Fa. Netz Niederºsterreich GmbH, EVN Platz, 2344 Ma-
ria Enzersdorf plant auf der Parzelle 1114/1, KG Krum-
bach, eine Trafostation zu errichten. Die Parzelle 1114/1, 
KG Krumbach steht im Eigentum des ºffentlichen Gutes 
der Marktgemeinde Krumbach. Ein entsprechender Dienst-
barkeitsvertrag f¿r diese Grundinanspruchnahme ist daher 
notwendig und wird vom Gemeinderat einstimmig be-
schlossen. 

 

 

Sitzung vom 14. Mai 2021 

 

Beschluss G¿terweg Zethoferweg ï Aufhebung 

Aufgrund eines Formfehlers ist der Beschluss der Gemein-
deratssitzung vom 09. April 2021 bez¿glich Gemeindefºrde-
rung aufzuheben. Ergebnis: Einstimmig 

Sanierung G¿terweg Zethoferweg ï Gemeindebeitrag 

Wie in der Versammlung am 12.05.2021 zur Bildung einer 
Beitragsgemeinschaft GW Zethoferweg zugesagt, wird das 
gegenstªndliche Projekt durch die Gemeinden Thomasberg 
und Krumbach mit insgesamt 20% gefºrdert. Einstimmiger 
Beschluss 

G¿terweg Zethoferweg ï ¦bernahme bzw. Abtretung in 
das ºffentliche Gut 

Der Krumbacher Anteil des G¿terweges Zethoferweg ist 
bereits im Besitz des ºffentlichen Gutes der Marktgemeinde 
Krumbach. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten kann 
es sein, dass weitere Flªchen in das ºffentliche Gut ¿ber-
nommen bzw. entlassen werden m¿ssen. Der Gemeinderat 
beschlieÇt dies einstimmig. 

Freigabe AufschlieÇungszone BW-A15 

Mit der Ausstellung von sieben rechtskrªftigen Baubewilli-
gungen sind die Auflagepunkte f¿r die Freigabe der Auf-
schlieÇungszone BW-A15 erf¿llt und wird diese vom Ge-
meinderat einstimmig beschlossen. Insgesamt kºnnen nun 
alle siebzehn Bauplªtze auf den Pfarrgr¿nden (links des 
Knappenhofweges oberhalb der Liegenschaft Dr. Reisen-
berger) von der Gemeinde verkauft werden. 

Freigabe AufschlieÇungszone BW-A8 

Voraussetzung f¿r die Freigabe dieser Bauland-
Wohngebiets-AufschlieÇungszone in Fronleiten ist die Um-
setzung eines Projektes zur ordnungsgemªÇen Abf¿hrung 
des Oberflªchenwassers in diesem Bereich. Da die notwen-
digen Arbeiten bereits durchgef¿hrt werden, gibt der Ge-
meinderat einstimmig diese Flªchen zur Grundabteilung 
und Bebauung frei. 

Teilungsplan Bereich Fronleiten, GZ 10834/20 ï                    
¦bernahme ins ºffentliche Gut 

Das von der Fam. Trapp-Dries zur Verf¿gung gestellte 
Weggrundst¿ck sowie die neu zu schaffende Siedlungsstra-
Çe in Fronleiten werden vom Gemeinderat einstimmig ins 
ºffentliche Gut der Marktgemeinde Krumbach ¿bernom-
men. 

Sanierung Kindergarten - Auftragsvergaben 

Nach Ausschreibung und Pr¿fung durch gf. GR Johannes 
Gutstein kºnnen weitere Gewerke f¿r die Kindergartensa-
nierung vergeben werden: Elektrikerarbeiten (mit Flucht-
wegbeleuchtung) Fa. Elektro Riegler, Malerarbeiten Fa. 
Bela GmbH und Trockenbauarbeiten Fa. Augeneder       
Beschl¿sse: Einstimmig 

Planungsleistungen Neuer Bauhof - Vergabe 

Vom Planungsb¿ro Johannes Gutstein GmbH liegt ein Ho-
norarangebot f¿r die Planungsleistungen (beginnend bei 
der Grundlagenermittlung, Entw¿rfe, Einreichplanung, Bau-
aufsicht bis hin zur Rechnungspr¿fung) in Hºhe von 9% der 
Baukostensumme vor. Das ist ca. ein viertel niedriger als es 
die Honorarordnung f¿r Architekten vorsieht. Der Gemein-
derat beschlieÇt mit zwei Stimmenthaltungen die Vergabe 
der Leistungen an die Fa. Johannes Gutstein GmbH. 

Nebengeb¿hrenordnung der Marktgemeinde Krumbach 

Um die bestehenden und auch zuk¿nftige Dienstverhªltnis-
se im Rahmen der Gesetze gleich handhaben zu kºnnen, 
wurde eine ĂNebengeb¿hrenordnungñ ausgearbeitet, die ab 
Juni 2021 G¿ltigkeit haben soll und vom Gemeinderat ein-
stimmig beschlossen wird. 

 nderung Schulische Nachmittagsbetreuung                            
auf Hortbetrieb 

Seit dem Jahr 2014 wird in Krumbach eine Schulische 
Nachmittagsbetreuung angeboten. Weil das Interesse in 
den letzten Jahren weniger geworden ist, kºnnte auf einen 
Hortbetrieb umgestellt werden. Der groÇe Vorteil: Mehr Fle-
xibilitªt im Betreuungsbereich. Einstimmiger Beschluss. 
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 Mitteilungen des Vizeb¿rgermeisters Alfred Schwarz 

 

Informationen des Sicherheitsmanagers  

WISSEN SCHÜTZT!  

         Beachten der Rechtsregel! 

In Krumbach gibt es im Ortsgebiet StraÇenz¿ge, bzw. 

Kreuzungen, welche durch keine Verkehrszeichen 

geregelt sind, daraus ergibt sich die Rechtsregel, 

d.h.: 

Das von rechts kommende Fahrzeug hat Vorrang! 

 

 

 

Hundehaltung! 

Da ich bez¿glich Hundehaltung angesprochen 

wurde, hier die wichtigsten Eckpunkte: 

Allgemeine Anforderungen                                           
f¿r das Halten von Hunden 

(1) Wer einen Hund hªlt, muss die daf¿r erforderli-
che Eignung aufweisen und hat das Tier in einer 
Weise zu f¿hren und zu verwahren, dass Men-
schen und Tiere nicht gefªhrdet oder unzumutbar 
belªstigt werden kºnnen. 

(2) Ein Hund darf ohne Aufsicht nur auf Grundst¿-
cken oder in sonstigen Objekten verwahrt werden, 
deren Einfriedungen so hergestellt und instand ge-
halten sind, dass das Tier das Grundst¿ck aus ei-
genem Antrieb nicht verlassen kann. 

Hunde mit erhºhtem Gefªhrdungspotential 

(1) Hunde mit erhºhtem Gefªhrdungspotential sind 
Hunde, bei denen auf Grund ihrer wesensmªÇig 
typischen Verhaltensweise, Zucht oder Ausbildung 
eine gesteigerte Aggressivitªt und Gefªhrlichkeit 
gegen¿ber Menschen und Tieren vermutet wird. 

Anzeige der Hundehaltung 

(1) Das Halten von Hunden gemªÇ Ä 2 ist vom 
Hundehalter oder der Hundehalterin bei der Ge-
meinde, in der der Hund gehalten wird oder gehal-
ten werden soll, unverz¿glich unter Anschluss fol-
gender Nachweise anzuzeigen: 
 

1. Name und Hauptwohnsitz des Hundehalters 
oder der Hundehalterin 

2. Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hun-
des sowie der Nachweis der Kennzeichnung 

gemªÇ Ä 24 a Tierschutzgesetz, BGBl. I 
Nr. 118/2004 in der Fassung BGBl. I Nr. 86/2018 

3. Name und Hauptwohnsitz jener Person bzw. 
Geschªftsadresse jener Einrichtung, 

von der der Hund erworben wurde 

4. GrºÇen- und lagemªÇige Beschreibung der 
Liegenschaft samt ihrer Einfriedungen 

und des Gebªudes, in der der Hund gehalten wird 
oder gehalten werden soll 

5. Nachweis der erforderlichen Sachkunde zur 
Haltung dieses Hundes 

6. Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtver-
sicherung. 

F¿hren von Hunden 

(1) Der Hundehalter oder die Hundehalterin darf 
den Hund nur solchen Personen zum F¿hren oder 
zum Verwahren ¿berlassen, die die daf¿r erforder-
liche Eignung, insbesondere in kºrperlicher Hin-
sicht, und die notwendige Erfahrung aufweisen. 

(2) Wer einen Hund f¿hrt, muss die Exkremente 
des Hundes, welche dieser an ºffentlichen Orten 
im Ortsbereich, in Stiegenhªusern, in Zugªngen zu 
Mehrfamilienhªusern und in gemeinschaftlich ge-
nutzten Teilen von Wohnhausanlagen hinterlªsst, 
unverz¿glich beseitigen und entsorgen. 

(3) Hunde m¿ssen an ºffentlichen Orten im Orts-
bereich mit Maulkorb oder an der Leine gef¿hrt 
werden. 

(4) Hunde mit erhºhten Gefªhrdungspotenzial  
m¿ssen an ºffentlichen Orten im Ortsbereich im-
mer mit Maulkorb und an der Leine gef¿hrt wer-
den. 

 
Erforderlich ist das Anlegen von Maulkorb und 
Leine, wenn es auf Grund der ªuÇeren Umstªn-
de notwendig ist, dass nur damit eine Gefªhr-
dung oder unzumutbare Belªstigung von ande-
ren Menschen und Tiere ausgeschlossen wer-
den kann, dies gilt auch auÇerhalb des Ortsbe-
reiches! 

http://www.gemeinsamsicher.at/
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Mitteilungen des Vizeb¿rgermeisters Alfred Schwarz 

Neue Kollegen am Posten                                    

in Kirchschlag 

Seit heuer sind 2 neue Kollegen am Posten in 

Kirchschlag. Zufªllig haben beide den selben 

Namen. 

Michael Fr¿hst¿ck (links am Bild) aus Pilgersdorf 

hat von der Dienststelle Grimmenstein nach 

Kirchschlag gewechselt und 

Michael Fr¿hst¿ck (rechts am Bild) kommt aus 

Langegg im Burgenland. 

Wegweiser Wanderwege 

Anfang Mai wurden die Wanderwege Bad Schºnau - Teufelsm¿hle Richtung 

Mºltern-Dºrfl, bzw. Saubichl sowie vom Eisgreissler zum Museumsdorf be-

schildert. 

Am Foto: Christian Petz, Peter Simon und Vizeb¿rgermeister Alfred Schwarz 

Wanderkarten mit 15 beschilderten                                         

Wanderwegen inkl. Ortsplan sind am Gemeindeamt                                     

KOSTENLOS erhªltlich. 

Die Einsatzkrªfte - Feuerwehr - Polizei - Rettung                                                 

mit den Kommandanten/Leiter vereint in Krumbach. 
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 Mitteilungen des Vizeb¿rgermeisters Alfred Schwarz 

Am 22. Mai war es endlich soweit und wir konnten die T¿ren unseres 

Museumsdorfes - unter den ¿blichen Schutzvorkehrungen - f¿r Besu-

cher ºffnen. Ich bedanke mich schon mal im Vorhinein bei unseren en-

gagierten Museumsf¿hrerInnen sowie ShopmitarbeiterInnen f¿r die Be-

reitschaft unsere Gªste im Museumsdorf zu betreuen. Wir konnten auch 

einige neue Helfer dazugewinnen und freuen uns auf die tatkrªftige Un-

terst¿tzung. 

Museumsfr¿hling 

Das Wochenende 29. und 30. Mai fand ganz im 

Zeichen des Museumsfr¿hlings - unter dem Mot-

to: Museum bewegt - statt. 

An diesem Wochenende wurde auch der neu an-

gelegte Krªutergarten erºffnet. Ein herzliches 

Dankeschºn geht an Martina Stockinger-Gamperl 

f¿r ihre Mithilfe bei der Gartengestaltung und        

-betreuung. 

Der Eintritt ist mit der N¥ Card gratis! 
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 Mitteilungen des gf. Gemeinderates Christian Stacherl 

                                        Informationen per WHATSAPP Verteiler 

Wºchentlich am Freitag oder im Anlassfall versende ich per WhatsApp aktuelle 

Krumbach News.  

Wollen auch Sie immer auf dem neuesten Stand sein? 

So funktionierts: Speichern Sie meine Handynummer 0664/992 93 06 ein und senden 

Sie mir eine kurze Nachricht mit Vorï und Nachnamen, dass Sie in der ĂKrumbach Newsñ 

Gruppe sein mºchten und schon erhalten Sie aktuelle Infos per WhatsApp. 

Xund ins Leben Sportwoche  

Es freut uns, dass die Sportwoche die-
ses Jahr so gut angenommen wird und 
relativ schnell ausgebucht war. 

Eine Anmeldung ist noch bis zum 15. Juni  unter 
www.xundinsleben.com mºglich.                                        

Eventuell gibt es noch Restplªtze.  

Mehr Informationen finden Sie unter der angegebe-
nen Homepage. 

 

Schwimmkurs 

Der Schwimmkurs findet von 5. bis 9. Juli statt. 

Der Kurs f¿r Anfªnger war ziemlich schnell ausge-
bucht. Es wird vermutlich einen 2. Anfªngerkurs ge-
ben. Bei dem Kurs f¿r Fortgeschrittene sind noch 
Plªtze frei. F¿r Infos melden Sie sich bitte bei der 
Schwimmtrainerin Elisabeth Gansinger unter 
0664/75052716. 

Formulare f¿r die Anmeldung gibt es am Gemeinde-
amt und auf unserer Homepage                                 
   www.krumbach-noe.at. 

ĂTut gut!ñ-Schrittewege:                                                                                 
F¿r die tªgliche Bewegung ums Eck 

 

 

 

 

ĂKnapp 800 km Wegstrecke in N¥, 50 km be-
finden sich davon im Bezirk Wiener Neustadtñ 

Seit 2011 gibt es die bekannten Schrittewege der ĂTut 
gut!ñ Gesundheitsvorsorge in Niederºsterreich. Regel-
mªÇige Alltagsbewegung, eine nachhaltige Stªrkung 
des Immunsystems, das naturnahe Tanken von Ener-
gie und Frischluft sowie das Aufrechterhalten von Selb-
stªndigkeit und Mobilitªt im Alter sind nur einige der 
vielen Vorteile. Die empfohlene ĂBewegungsdosisñ der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO): 10.000 Schritte 
tªglich. Umgelegt auf die ĂTut gut!ñ-Schrittewege sind 
das rund sechs bis sieben Kilometer pro Tag.  

Landesrat Martin Eichtinger freut sich ¿ber 226 ĂTut 
gut!ñ-Schrittewege im N¥: ĂUnser gemeinsames Ziel ist 
es, die Niederºsterreicherinnen und Niederºsterreicher 
zu mehr Alltagsbewegung zu animieren.  

 

Die Schrittewege von ĂTut gut!ñ sind unser ideales An-
gebot daf¿r.ñ 

ĂInsgesamt 14 ĂTut gut!ñ-Schrittewege stehen im Bezirk 
Wiener Neustadt f¿r die tªgliche Bewegung zur Verf¿-
gung. Wir schaffen damit rund 71.720 Schritte auf ei-
ner Gesamtlªnge von knapp 50 Kilometern. Diese ĂTut 
gut!ñ-Schrittewege sollen zur Bewegung in der Natur 
motivieren und sie sorgen weitergehend daf¿r, dass 
wir dadurch gesund bleibenñ, so Landtagsabgeordne-
ter Franz Rennhofer. 

Die ĂTut gut!ñ-Schrittewege im Bezirk Wiener Neustadt 
im ¦berblick: 

¶ Bad Erlach   

¶ Bad Fischau-Brunn 

¶ Hochneukirchen Route 1 

¶ Hochneukirchen Route 2 

¶ Katzelsdorf Route 1 

¶ Katzelsdorf Route 2 

¶ Kirchschlag i.d.B.W. Route Schlossberg-Burgruine 

¶ Kirchschlag i.d.B.W. Route Rosenrunde 

¶ Krumbach Route 1 

¶ Krumbach Route 2 

¶ Walpersbach 

¶ Winzendorf-Muthmannsdorf Route Winzendorf 

¶ Winzendorf-Muthmannsdorf Route Muthmannsdorf 

¶ Wºllersdorf-Steinabr¿ckl 

Mehr Infos: www.noetutgut.at/schritteweg 
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ĂTut gutñ SCHRITTEWEG 

SPORTAKTIVIT TEN in den Ferien 

http://www.noetutgut.at/schritteweg
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 Mitteilungen des gf. Gemeinderates Christian Stacherl 

COVID-19 - TESTSTRAÇE 

Testmºglichkeiten in Krumbach 

Schon seit Jªnner wird eine permanente Teststra-
Çe im Kulturï und Sportzentrum angeboten.  

Seit 17. Mai haben Sie 3x wºchentlich die Mºglich-
keit sich testen zu lassen. Und zwar: 

Montag  15.00 - 19.00 Uhr 

Mittwoch 15.00 - 19.00 Uhr 

Freitag 15.00 - 19.00 Uhr 

Wir mºchten der Bevºlkerung sowie unseren 
Dienstleistern und unseren Gastronomiebetrieben 
f¿r ihre Kunden/Gªste ein bestmºgliches Angebot 
bieten.  

Weitere Informationen und Registrierungsmºglich-

keiten finden Sie auf www.testung.at. 

Erst wenn Sie sich 3 Monate nicht testen haben 

lassen, ist eine Neuregistrierung erforderlich. 

 

Ein herzliches Dankeschºn an                

unsere fleiÇigen Helfer                                      

in der TeststraÇe. 

Eine INFORMATION der ¥GK 

ĂBewegt im Parkñ macht Stadt                         
und Bezirk Wr. Neustadt fit 

 
Kostenloses Sommer-Sportprogramm                                

der ¥GK 

Die Initiative ĂBewegt im Parkñ lockt auch heuer wieder 

zur gemeinsamen Bewegung in Parks und auf ºffentli-

che Plªtze im Bezirk Wr. Neustadt. Das vielfªltige Kurs-

programm lªuft in den Sommermonaten und bietet kos-

tenlose Sporteinheiten (mit gen¿gend Abstand) f¿r jedes 

Alters- und Fitnesslevel. 


